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VORWORT

Vor vielen Jahren las P ro f. H. Bachmann in einer Zeitschrift einen kleinen 

Artikel, in dem die Idee eines gesamtschweizerischen Fussgänger-Weg- 

netzes vertreten wurde. Die Sache liess  ihm keine Ruhe. Er setzte sich mit 

dem Autor in Verbindung. So entstand eine kleine Arbeitsgruppe, die nach 

rechtlichen Formen für diesen Gedanken suchte. Vorerst dachte man natür

lich an ein Gesetz. Es zeigte sich aber bald, dass eine Verfassungsänderung 

unumgänglich war. Man machte sich also auf, eine Verfassungsinitiative zu 

starten. Zur grossen Ueberraschung des kleinen Häufleins Aktiver gingen die 

Unterschriften wie eine Lawine ein. 50'000 wären nötig gewesen. Gegen 

150'000 Schweizer und Schweizerinnen Unterzeichneten die Unterschriftenbogen. 

Um das umständliche Beglaubigungsverfahren abzukürzen, begnügte man sich 

damit, 123'000 gültige Unterschriften in Bern einzureichen. Anfänglich begegnete 

man im Bundeshaus dem neuen Anliegen mit Skepsis, wenn nicht gar mit Spott. 

Der zuständige Bundesrat Hürlimann nahm sich aber der Sache an und bestellte 

eine Expertenkommission, welche einen Gegenvorschlag zur Initiative ausar

beitete. Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, lehnte jedoch der Ge- 

samtbundesrat den Vorstoss ohne Gegenvorschlag ab. Dem Parlament wurde 

ein entsprechender Antrag gestellt. Im Nationalrat ging es aber zur Ueber

raschung mancher Po lit iker ganz anders. Schon in der vorberatenden Kom m is

sion meldeten sich die "Wandervögel" und Fussgängerfreunde zu Wort. Und





im Plenum des Nationalrates wurde am 19. September 1977 mit dem überaus 

deutlichen Mehr von 124:32 Stimmen ein Gegenvorschlag zur Initiative gutge- 

heissen. Das Anliegen erfuhr sogar Verstärkung, indem man auch die Rad

wege in die Verfassungsänderung zugunsten der Fuss- und Wanderwege auf

nahm. Ausschlaggebend für diesen Entscheid waren wohl zwei Ueberlegungen: 

Erstens ist es offenkundig, dass fortlaufend zum Te il  prächtige Wanderwege 

in Autostrassen umgewandelt werden oder ganz einfach verfallen. Zum zweiten 

veranlasst die heutige Subventionspraxis die Kantone dazu, die Fussgänger 

auf asphaltierten Trotto irs  längs stark befahrenen Autostrassen zu führen, 

statt sie mit v ie l weniger finanziellem Aufwand auf einfache Fusswege zu 

leiten. Es ist also unbedingt nötig, neue Rechtsgrundlagen zu schaffen.
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I. DIE AKTUELLE SITUATION

1. Verstrassung und V er fa ll  der Fuss- und Wanderwege

Grosse Te ile  der einstigen Fuss- und Wanderwege sind in befahr
bare Strassen umgewandelt worden. Jährlich verschwinden über 
l'OOO km Fuss- und Wanderwege, ohne dass für den Fussgänger 
Ersatz geschaffen wird.

Begriffe

Die Initiative verwendet die folgenden Begriffe:

Fussweg: Innerörtliche oder siedlungsnahe Fussgängerver-
bindung mit Fussgängerverkehrs- oder Naher- 
holun gs f unktion.
Ein Fussweg soll einen Naturbelag oder allenfalls 
auch einen Hartbelag aufweisen. Es soll kein F ä h r 
verkehr zugelassen sein, mit Ausnahme des B e 
wirtschaftungsverkehrs,

Wanderweg: Ausserörtliche Fussgängerverbindung mit überwie
gender Erholungsfunktion.
Ein Wanderweg kann ein einfacher Trampelpfad, ein 
naturchaussierter rund 50 bis 150 cm breiter Weg 
oder auch ein Bewirtschaftungsweg mit Naturbelag 
sein, der nur land- und forstwirtschaftlichen Fähr
verkehr aufweist.

V ie le  Fussgängerwege haben sowohl eine Erholungs- wie auch eine 
Verkehrsfunktion. Sie lassen sich nicht eindeutig der einen oder 
anderen Kategorie zuteilen. Das Anliegen der Initiative betrifft 
allgemein Wege, die für den Menschen zu Fuss geeignet sind, und 
die zu sinnvoll zusammenhängenden Netzen gehören.
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Beeinträchtigung der Fuss- und Wanderwege

V ie le  Wegstrecken des bestehenden gelb markierten und ca.
45'000 km messenden Fuss -und Wanderwegnetzes entsprechen
nicht mehr dem was man sich unter solchen Wegen vorstellt:

- Ungefähr 55 % dieses Wegnetzes sind dem allgemeinen Fäh rve r
kehr geöffnet. Fussgänger und Wanderer sind dauernd Gefahren 
ausgesetzt.

- 30 - 40 % des Wegnetzes sind asphaltiert oder betoniert. Sie 
weisen also eine Qualität auf, welche das Wandern über grössere 
Distanzen zur P lage macht.

Zudem ist der Bestand dieses Netzes keineswegs gesichert, sondern
sowohl quantitativ wie auch qualitativ stark bedroht:

- Fuss- und Wanderwege werden aufgehoben im Zusammenhang mit 
neuen Verkehrsbauten (Autobahnen, Hauptstrassen, Bahnlinien) 
oder bei einer Sanierung von Niveauübergängen Strasse - Bahn.

- Wanderwege werden aufgehoben oder verstrasst im Zusammenhang 
mit land- und forstwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.

- Oft verfa llen  Wanderwege, weil sie nicht mehr unterhalten werden.

- Zusammenhängende Wegnetze werden durch Verstrassung von T e i l 
stücken zersplittert.

- Die Qualität der Fuss- und Wanderwege nimmt ständig ab; immer 
mehr Wege werden mit einem Hartbelag versehen, entlang von 
Strassen geführt, durch bauliche E ingriffe  unterbrochen.

- Insgesamt verschwinden heute jährlich über l'OOO km Fuss- und 
Wanderwege, ohne dass für den Fussgänger Ersatz geschaffen 
wird.

Zerstörung lokaler Fusswegverbindungen

Auch innerorts, im lokalen Bereich, haben sich die Verhältnisse 
für die Fussgänger beträchtlich verschlechtert. V ie le rorts  sind 
sie überhaupt unzumutbar geworden, besonders für Kinder und älte
re  Leute. Nur in wenigen Gemeinden besteht ein gut ausgebautes 
Fusswegnetz, das es dem Fussgänger ermöglicht, das Schulhaus, 
das Dorfzentrum oder den Arbeitsplatz gefahrlos zu erreichen.



2. Mangelnde Rechtsgrundlagen

Es bestehen heute keine genügenden Rechtsgrundlagen für den 
Schutz und Ausbau der Fuss- und Wanderwege. Darum werden 
solche Wege imm er wieder ersatzlos liquidiert.

Dies ist der Hauptgrund für die negative Entwicklung: Es gibt keine 
genügenden rechtlichen Grundlagen für Schutz und Förderung der Fuss- 
und Wanderwege. Während für alle möglichen Arten von Strassen die 
rechtlichen Grundlagen geschaffen, Netze definiert und Stück um Stück 
planmässig finanziert und rea lis ie r t  wurden - man denke an Landwirt
schaftsstrassen, Waldstrassen, Gemeindestrassen, Kantonsstrassen 
verschiedener Klassen, Hochleistungsstrassen, Nationalstrassen - ist 
dies bei den Fuss- und Wanderwegen nicht geschehen. Daher konnten 
und können diese Wege bei den baulichen Veränderungen aller Art 
als Quantite negligeable behandelt werden.

3. Die Wanderweg-Organisationen am Bettelstab

Die Wanderweg-Organisationen arbeiten auf vö l l ig  ungenügender 
Basis: Gegen die Verstrassung und den V er fa l l  der Wege sind sie 
mangels Rechtsgrundlagen machtlos. Und die bescheidenen finan
ziellen  Mittel müssen sie mühsam zusammenbetteln.

P r iva te  Organisationen, vor allem die schweizerische Arbeitsgemein
schaft für Wanderwege und deren kantonale Sektionen, Verkehrsvereine, 
usw. bemühen sich unablässig und in hingebungsvoller Tätigkeit um 
die Wanderwege. Dank ihrer auf fr e iw il l ig e r  und idealistischer Basis 
geleisteten Arbeit besteht heute in der Schweiz ein markiertes W eg
netz von rund 45'000 km Länge. Und es gibt Wanderwegkarten und 
Wanderbücher. Der Unbeteiligte könnte daraus schliessen, dass ja 
eigentlich alles zum Besten bestellt sei. Dem ist le ider nicht so.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Wanderwegorganisationen arbeiten 
unter vö ll ig  ungenügenden Voraussetzungen. Die vorwiegend für das 
Anbringen von Wegweisern verwendeten finanziellen M ittel müssen 
sie mühsam zusammenbetteln. Dies wirkt sich in der heutigen R e 
zession besonders negativ aus, indem v ie le  Spenden ausbleiben oder 
drastisch gekürzt werden. Noch v ie l  schlimmer aber ist das Fehlen 
rechtlicher Grundlagen. Wohl können über einem Fussgängerweg Wanderweg-
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weiser angebracht werden. Irgendeine Garantie, dass dieser Weg nicht 
eines Tages ersatzlos zur Strasse ausgebaut wird oder mangels Unter
halt verfä llt, besteht nicht. Gegen die Verstrassung und den Verfa ll  
der Wege sind private Organisationen machtlos.

4. Wichtige Erkenntnisse

Trotz  der Motorisierung sollte man sich noch zu Fuss menschen
würdig fortbewegen können. Fuss- und Wanderwege kommen jed e r
mann zugute. Die Förderung der Fuss- und Wanderwege hätte 
für Volksgesundheit und Volkswirtschaft grosse Vorte ile .

Der krassen negativen Entwicklung stehen die folgenden Erkenntnisse
gegenüber:

- Der Mensch sollte sich auch im Zeita lter der Motorisierung noch 
auf allernatürlichste Art fortbewegen können, und zwar in menschen
würdiger W e ise , d.h. auf für ihn geeigneten Wegen.

- Es käme der Oeffentlichkeit bedeutend b illiger, für die Volksgesund
heit vorbeugend etwas zu unternehmen - durch die Förderung von 
Fuss- und Wanderwegen - als nur Millionen und M illiarden auszu
geben für die Behandlung von Gesundheitsschäden infolge Bewegungs
armut und Fussgängerunfällen.

- W ird das Spazieren als Wandern auf kurze Distanz einbezogen, suchen 
90 % der Bevölkerung auf diese Weise Erholung. Eine Förderung der 
Fuss- und Wanderwege kommt praktisch jedermann zugute.

- Das Gehen zu Fuss ist auch gesamtwirtschaftlich die weitaus billigste 
Fortbewegungsart. Wo durch gute Fusswege auf die Benützung von 
Motorfahrzeugen verzichtet werden kann, resultieren beträchtliche 
Einsparungen bei Strassen, Parkplätzen, Umweltschutzmassnahmen, 
usw.
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II. HEUTIGER EINFLUSS DES BUNDES AUF DAS 
FUSS- UND WANDERWEGNETZ

1. Vorbemerkung

Der Bund übt heute auf den verschiedensten Gebieten einen gros- 
sen - le ider meist sehr negativen - Einfluss auf die Fuss- und 
Wanderwege aus. Vor allem durch Subventionsverordnungen hin
dert der Bund die Kantone daran, Gesamtlösungen zu re a l is ie 
ren, die auch dem Fussgänger dienen.

Der Bund beeinflusst das heutige Fuss- und Wanderwegnetz im 
Rahmen seiner eigenen Tätigkeiten ,durch seine Subventionsverordnungen, 
aber auch über die Kantone. W eil es heute keine Verfassungsgrund
lage zugunsten der Fuss- und Wanderwege gibt, werden diese als 
Quantite negligeable übergangen. Dies geschieht insbesondere im Rah
men

- des Nationalstrassenbaus

- des Ausbaus der Ta l- und Alpenstrassen

- der Strukturverbesserungsmassnahmen in Land- und Forstwirtschaft

- der Vorschriften über die Siedlungserschliessung

- der Sanierung von Niveauübergängen

- der Gewässerkorrektionen

- der Raumplanung

- des Bahnbaues

- des Baues von Militärstrassen.

Ein Ausbau des Strassennetzes zugunsten des motorisierten Verkehrs 
ist oft notwendig, doch darf dieser nicht zulasten des Fussgängerver- 
kehrs rea lis ie r t  werden. Um eine effektive Verbesserung der Gesamt
situation zu erzielen, sind alle Beteiligten mitzuberücksichtigen. Dabei 
wären oft Lösungen möglich, die ohne oder mit äusserst geringen 
Mehrkosten wesentliche Verbesserungen für den Menschen zu Fuss 
brächten. In nicht wenigen Fällen würden wünschenswerte Lösungen sogar 
zu finanziellen Einsparungen führen (siehe Abschnitt 3).
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Wie die Prax is  zeigt, werden solche "fussgängerfreundlichen" Lösungen 
jedoch verunmöglicht, w e il einerseits für Fuss- und Wanderwege weder 
Rechtsgrundlagen noch Mittel zur Verfügung stehen, andererseits die 
heutigen Subventionen streng zweckgebunden sind und dadurch günstige 
Gesamtlösungen verhindern.
Beim heutigen Subventionssystem setzen Beiträge des Bundes E igen
leistungen untergeordneter Gemeinwesen voraus. Diese haben daher 
dem Beisp iel des Bundes zu folgen, wollen sie nicht der Subventio
nen verlustig gehen. Daraus ergibt sich, dass der Bund als Subven
tionsgeber einen wesentlich grösseren Einfluss hat, als seinen tat
sächlichen Beiträgen entsprechen würde.

2. Auswirkung des Nationalstrassenbaues auf Fuss- und Wanderwege

Beim Nationalstrassenbau entscheidet weitgehend der Projektant 
über die Notwendigkeit von Anpassungen des bisherigen Wegnetzes. 
Im Vernehmlassungsverfahren werden die Interessen der Fuss- 
gänger und Wanderer nicht vertreten, weil ideelle Organsationen, 
mit Ausnahme der Stelle für Natur- und Heimatschutz, nicht ein
spracheberechtigt sind. Daher kommt es, dass der Bund heute 
Nationalstrassenbauten auch dann finanziert, wenn den Interessen 
des Fussgängers ungenügend oder gar nicht Rechnung getragen 
wird.

Bunde seinfluss

Der Nationalstrassenbau ist eine Aktivität des Bundes, die die Inte
ressen der Fussgänger einschneidend berührt. Seit 1959 belaufen sich 
die Bundesausgaben für Nationalstrassen auf insgesamt 13.6 Mia. Fran
ken, wobei bis heute 97 5 km Nationalstrassen in Betrieb stehen. Der 
Anteil des Bundes an den Erstellungskosten von Nationalstrassen inkl. 
Anpassungen des Wegnetzes beträgt je nach Ort und Kanton 50 bis 97 %.
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Einseitiges Vernehmlassungsverfahren

Beeinträchtigt eine neue Nationalstrasse bestehende Verkehrswege, fallen 
die Kosten a ller Massnahmen, die zur Behebung der Beeinträchtigung er- 
forderlich  sind, auf die neue Anlage (Art. 45 BG über die Nationalstrassen'1'')  
Worin die "Behebung der Beeinträchtigung" besteht, ist jedoch weit
gehend den Pro jek tverfassern  überlassen. Notwendige Korrekturen am 
Projekt sollen über das Vernehmlassungsverfahren bereinigt werden.
Die generellen Projekte werden gemäss Art. 26 Nationalstrassen-BG 
und Art. 14 der Verordnung über den Nationalstrassenbau1̂ lediglich 
dem Kanton, den Gemeinden sowie den Verantwortlichen für Natur - 
und Heimatschutz zur Vernehmlassung vorgelegt. In allgemeinen Bau
projekten dürfen zudem Grundeigentümer im Einflussbereich der Auto
bahn Stellung nehmen (Art. 19 BG über die Nationalstrassen ). Ideelle 
Organisationen, wie Quartiervereine, Wanderwegorganisationen usw. 
sind jedoch nicht zur Einsprache berechtigt, da sie nicht als direkt 
Betroffene gelten. Sie können lediglich versuchen, die Gemeinde zur 
Geltendmachung ihrer Interessen zu bewegen.

Zu grösser Ermessensspielraum

Nach Art. 37 der Nationalstrassen-Verordnung*) hat der Bund die Kompe
tenz, Richtlinien über die bautechnische Ausführung der Nationalstrassen 
zu erlassen. D iese Kompetenz reicht nicht aus, um den Erm essens
spielraum des Projektanten über den Ersatz von Fusswegen zu Gunsten 
der Fussgänger und Wanderer einzuschränken.

Im Zuge des Nationalstrassenbaues werden die vorgängig vorhandenen, 
verschiedenen Strassen- und Wegkategorien nicht mehr gleichwertig 
ersetzt. Die Wege werden zu Strassen ausgebaut oder mit Strassen zu
sammengefasst. Kleinunterführungen für Fussgänger kommen höchst 
selten zur Ausführung, obwohl sie in kurzer Montagezeit und ohne be
sondere bautechnische Probleme einzubauen sind (z .B .  Wellstahlkon- 
struktionen). Zudem stehen ihre Kosten in verschwindendem Verhältnis 
zu den Gesamtkosten des Nationalstrassenbaues.

Der Bund soll hier in seinem eigenen Einflussbereich die Bedürfnisse 
des Menschen zu Fuss besser wahrnehmen und auch rechtlich anerkennen

* )  siehe Anhang
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3. Verbesserungen für die Fussgänger beim Ausbau von Hauptstrassen

(Ta l-  und Alpenstrassen)

Bundesbeiträge aus dem Tre ibsto ffzo lle r trag  sollten nicht wie bisher 
nur an strassenparallele T rotto irs  ausgerichtet werden, sondern 
auch an unabhängig geführte Fuss- und Wanderwege, sofern sie die 
gleiche Funktion wie das Trotto ir  erfüllen, für Leute zu Fuss aber 
wertvo ller sind.

Bundesbeiträge mit inkonsequenter Zielsetzung

Der Aus- und Neubau von Hauptstrassen wird vom Bund aufgrund des 
Bundesbeschlusses über die Verwendung des für den Strassenbau be
stimmten Anteils (60 %) am Tre ibsto ffzo ller trag  mit 19 % dieses An
teils mitfinanziert. Trotto irs entlang von Hauptstrassen sind beitrags
berechtigt und werden deshalb auch ausserorts immer wieder gebaut. 
Trottoirs sind die teuersten und gle ichzeitig  auch die unattraktivsten 
Fussgängerwege, weil die Lärmbelästigung und der Hartbelag das 
Wandern zur P lage machen. Die unabhängige Linienführung von Fuss- 
und Wanderwegen anstelle eines Trotto irs  muss vom Bund mangels 
einer Rechtsgrundlage nicht unterstützt werden, auch wenn der Weg 
die gleiche Funktion wie das Trottoir erfüllt. Entlang von natürlichen 
Geländelinien, wie Waldrändern und Bachläufen, verursacht ein Weg 
auch ausserorts keine zusätzliche Parze llierung der Grundstücke.

Verschwendung von Bundesmitteln

Es sind Beispiele bekannt, wo infolge der geschilderten, einseitigen 
Rechtslage sogar hohe Stützmauern gebaut wurden, um den Gehweg un
mittelbar der Strasse entlang führen zu können. Mit 10 - 20 % der 
getätigten Ausgaben für den Fussgänger hätten ideale Wege geschaf
fen werden können, was durch die heutigen gesetzlichen Grundlagen 
verunmöglicht wurde.

Eine gesamtheitlichere, rechtlich verankerte Zielsetzung des Bundes 
beim Einsatz seiner Beiträge könnte in diesem Bereich die ungünstige 
Entwicklung für Fussgänger und Finanzen verhindern.

* )  siehe Anhang



4. Bundessubventionen an Landw irtschaftsstrassen

Landwirtschaftsstrassen können auch in Zukunft ein wichtiger T e i l  
des Fuss- und Wanderwegnetzes sein. Die Mehrfachnutzung d e r 
selben Wege durch Bewirtschafter und Fussgänger liegt sowohl im 
Interesse der Volkswirtschaft wie der Bewirtschafter selbst. Daher 
ist eine Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Menschen zu Fuss 
bei der Planung, dem Bau und dem Unterhalt der Landwirtschafts - 
strassen mit Abstand die b illigste Lösung. Diese wird jedoch durch 
die heutigen gesetzlichen Bestimmungen verunmöglicht.

Bundeseinfluss

In der Bodenverbesserungs-Verordnung werden als beitragsberechtigte 
Massnahmen auch Güter-, Reb- und Alpwege, Zufahrten zu Höfen sowie 
Verbindungsstrassen erwähnt. Gemäss fünftem Landwirtschaftsbericht 
hat der Bund unter diesem T ite l folgende Beiträge zugesichert:

Im M ittel der Jahre 1968/74: 12,3 Mio./Jahr für 192 km Strassen/Jahr 
im Jahre 1975 : 19,4 M io./Jahr für 316 km Strassen

Bei Bundesbeiträgen zwischen 20 und 50 % betrug der durchschnittliche 
Subventionsanteil 1975 32, 6 %. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die 
Veränderung der Landwirtschaftsstrassen ganz wesentlich durch den 
Bund beeinflusst wird. Variabel sind dabei sowohl Netzgestaltung wie 
Bauart.

Einseitige Zielsetzung

Z ie l  des vom Bund subventionierten Wegebaues ist heute die Ste ige
rung der landwirtschaftlichen Produktivität (Landwirtschaftsgesetz 
Art. 77 - 79 ‘ Dabei werden vom Bund aber auch gewisse Neben
z ie le  berücksichtigt: Grundwasserschutz, Natur- und Heimat
schutz, F ischerei, Jagd. Zugunsten all d ieser Nebenziele gibt es heute 
eine Verfassungsgrundlage. Das Nebenziel Fuss- und Wanderwegverbin - 
düngen ist nicht erwähnt, denn dafür gibt es keine Verfassungsgrundlage. 
Eine gemeinsame Benützung derselben Wege durch Landwirt
schaft und Wanderer ist volkswirtschaftlich die weitaus günstigste Lösung.

*) siehe Anhang
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Damit der Bund im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeiten auch die A n 
liegen der Menschen zu Fuss angemessen berücksichtigen muss, ist 
eine Verfassungsgrundlage erforderlich . Es muss festgehalten werden, 
dass hie und da bereits heute versucht wird, den berechtigten Anliegen 
des Menschen zu Fuss Rechnung zu tragen. Andererseits  gibt es le ider 
unzählige Beispiele dafür, dass beim Neu- und Ausbau von Landwirt
schaftsstrassen keinerlei Rücksicht genommen w ird auf bestehende Fuss- 
wegverbindungen, oder dass trotz gutem Willen gute Lösungen durch die 
heutigen Bestimmungen verunmöglicht werden.

Aufgrund einer solchen Verfassungsgrundlage wäre es dem Bund möglich, 
z. B. im Rahmen der landwirtschaftlichen Bodenverbesserungen, gewisse 
Landwirtschaftsstrassen als Wanderwege zu erhalten. Eine Rücksicht
nahme auf die Bedürfnisse der Wanderer bei der detaillierten L in ien
führung, dem Belag oder der Ausgestaltung wird kaum Mehrkosten v e r 
ursachen. A ll fä l l ige  Ergänzungen des Wegnetzes durch die Schliessung 
von Lücken werden sich in bescheidenem Rahmen halten. Die finanzielle 
M ehrbelastung des Bundes ist daher gering, gesamtwirtschaftlich e r g e 
ben sich aber grosse Einsparungen.

5. Bund es Subventionen an Waldstrassen

Wanderwegrouten verlaufen heute zu einem grossen T e i l  über 
Waldstrassen. Diese eignen sich als Wanderwege, sofern sie 
nicht mit einem Hartbelag versehen sind und nur forstw irtschaft
lichen Fährverkehr aufweisen. Bei der generellen Wegnetzpla
nung sollen auch die Bedürfnisse der Fussgänger berücksichtigt 
werden. Oft wären kurze, nicht befahrbare Verbindungsstücke 
notwendig, um Sackgassen zu verbinden. Beides wird durch die 
heutige Gesetzgebung erschwert oder verunmöglicht.

Bundeseinfluss

Gemäss der Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und H o lz 
wirtschaftspolitik von 1975, hat der Bund in den Jahren 1963 - 1972 to 
tal etwa 100 Mio. Franken Bundesbeiträge an die Anlagen von Abfuhr- 
wegen bezahlt. Damit konnten rund 3'000 km Wege neu erstellt bzw. 
ausgebaut werden.. Hiezu kommen noch die Bundesbeiträge für Waldzu
sammenlegungen. In diesen Projekten ist im m er auch die Erschliessung 
mit inbegriffen und macht in vielen Fällen sogar den Grosste il der 
Aufwendungen aus. Zur Zeit werden gesamthaft pro Jahr rund 400 km 
Forststrassen gebaut.
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Einseitige Zielsetzung

Z ie l  des vom Bund subventionierten Wegebaus ist eine zweckmässige 
Erschliessung für den Holztransport. Dabei wird dem Bundesrat im 
Forstgesetz  grundsätzlich die Kompetenz erteilt, nähere Bedingungen 
an die Bundesbeiträge zu knüpfen. Da es aber keine Verfassungsgrund
lage zugunsten der Fussgänger und Wanderer gibt, kann der Bund deren 
Anliegen nicht durchsetzen. Ergänzungen des Wegnetzes zugunsten der 
Wanderer sind heute nur bei a llseitigem  Einverständnis und v ie l Goodwill 
möglich, w e il jede permanente Einrichtung im Wald, die nicht primär 
der Bewirtschaftung dient, einer Rodungsbewilligung bedarf. Dies gilt 
bei strenger Auslegung auch für permanente Fusswege, trotz der 
fre ien  Begehbarkeit des Waldes.

Rechtsschutz gegen negative Folgen fehlt

Der Aus- und Neubau von Waldstrassen ist erforderlich, um bessere B e 
wirtschaftungsbedingungen zu schaffen. A ls  negative Folge ziehen gut 
ausgebaute Waldstrassen jedoch mancherorts zweckfremden Verkehr 
an und sind darum für den Fussgänger nicht mehr geeignet. Die sich 
aufdrängenden polizeirechtlichen Massnahmen bleiben le ider allzuoft 
aus. Mit einer Rechtsgrundlage könnte der Bund seine Beiträge an 
die Erfüllung polize ilicher Massnahmen knüpfen, die eine Beeinträch
tigung des Erholungswertes durch Fährverkehr im Wald verhindern.

6. Fusswege in der Siedlungserschliessung

Fusswege werden im Gegensatz zu früher bei der Erschliessungs
hilfe des Bundes für Siedlungsgebiete nicht mehr berücksichtigt. 
Diese Entwicklung widerspricht der zunehmenden Bedeutung, die 
neue Erkenntnisse dem Fussgängerverkehr zuweisen.

Bunde seinfluss

Aufgrund des 1975 ausgelaufenen Bundesgesetzes über Massnahmen zur 
Förderung des Wohnungsbaues vom 19. M ärz 1965 gewährte der Bund 
Darlehen an die Grob- und Feiner Schliessung von Siedlungsgebieten.
Bis zum März 1977 kamen 26 Mio. Franken Bundesdarlehen zur Aus
zahlung, weitere 145 Mio. Franken waren zugesichert.
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Neue Rechtslage benachteiligt den Fussgänger

Bis 1975 galten öffentliche Verbindungswege zwar als beitragsberechtigt, 
aber die bewusste Wahrung der Fussgängerbelange wurde mangels einer 
Rechtsgrundlage nicht zur Bedingung für die Bundeshilfe. Nach der 
Verordnung zum neuen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz'^ ist 
der Bund im Gegensatz zum alten Gesetz nicht mehr berechtigt, V e r 
günstigungen für Weganlagen auszurichten, während die Finanzhilfe 
des Bundes für Strassen und ihre Nebenanlagen unverändert weiterläuft. 
Fusswege gelten nicht als Erschliessungsvoraussetzung für die E rs te l
lung der Wohnbauten. Darin zeigt sich einmal mehr die fortschreitende 
Benachteiligung des Fussgäilgers gegenüber dem Fährverkehr. Wie ve r -  
einzelte, positive Anstrengungen zeigen, könnte jedoch z. B. die A ttraktivi
tät der Bahnen mit Fusswegen von nahen Wohnquartieren zum Bahnhof 
wesentlich gesteigert werden. Die Fortbewegung zu Fuss verursacht 
im Gegensatz zum Fährverkehr praktisch keine sozialen Kosten und 
sollte deshalb vom Bund, nicht wie bisher benachteiligt, sondern min
destens im Bereich seiner bisherigen, eigenen Tätigkeit gefördert w e r 
den. Dazu ist auf Bundesebene eine rechtliche Verankerung dringend 
notwendig.

7. Sanierung von Niveauübergängen

Die Sanierung von Niveauübergängen wird mit Bundesgeldern aus 
dem Tre ibsto ffzo lle r trag  unterstützt, ohne dass der Bund bei den 
notwendigen Anpassungen die Fussgängerinteressen berücksichtigen 
muss.

Bundeseinfluss

Der Bund übernimmt aufgrund des Bundesbeschlusses über Beiträge 
an die Aufhebung oder Sicherung von Niveauübergängen'1') von den 
Gesamtkosten einen Anteil zwischen 30 - 50 %. Im Durchschnitt des 
letzten Jahres wurden für diesen Zweck jährlich 15 Mio. Franken 
aus zweckgebundenen Bundesmitteln bezahlt (T re ibsto ffzo llertrag ). Im 
Jahre 1976 waren es 2 3 Mio. Franken.

Das Z ie l dieser Sanierungsanstrengungen ist rechtlich nicht umschrie
ben, dürfte aber in der Vermeidung von Unfällen und Verkehrsstok- 
kungen liegen.

* )  siehe Anhang



Keine Gewährleistung einer fussgängerfreundlichen Lösung

Bei der Sanierung wird besonders für Bewirtschaftungsstrassen die L i 
nienführung nach Möglichkeit so verändert, dass nicht jeder Niveau
übergang durch eine Ueber- oder Unterführung ersetzt werden muss. 
Damit fallen jedoch oftmals wertvolle Fussgängerverbindungen dahin. 
Abgesehen von der Erschwernis, bringt der Umweg über die nächste, 
verkehrsreiche Unterführung oft eine höhere Gefährdung für den Fuss- 
gänger m it sich als wenn er weiterhin über einen ehemaligen, für 
den Fährverkehr geschlossenen Niveauübergang passieren könnte. Die 
Schliessung von Niveauübergängen für Fussgänger bleibt deshalb solange 
f r a gwürdig, als für den Fussgänger keine sicheren W ege als Ersatz an
gelegt werden.

L e id e r  muss auch hier festgestellt werden, dass der Bund einseitig 
die Verhältnisse für den motoris ierten Verkehr verbessert, während 
sich die Situation für die Leute zu Fuss oft verschlechtert. Rechts
grundlagen zugunsten der Fuss- und Wanderwege sind notwendig, damit 
der Bund die Erhaltung von Fussgängerverbindungen als Zielsetzung 
in seine bisherige Tätigkeit einbezieht, indem er z. B. die Auszahlung 
seiner Beiträge an entsprechende Bedingungen knüpft.

8. U ferwege bei Gewässerkorrektionen

Mit wenig Mehraufwand könnten in Verbindung mit Gewässerkorrek
tionen wertvo lle U ferwege geschaffen w.erden, wenn der Bund die 
Zielsetzung der Förderung von Fuss- und Wanderwegen einbeziehen 
würde. Damit könnten die Bundesgelder einen grösseren Gesamt
nutzen bewirken.

W ertvo lle  Uferwege

Die Nahtstellen von Land und Gewässern sind für die Bewirtschaftung 
meist von geringem Wert. Fuss- und Wanderwege an Ufern entlang 
werden von den Erholungssuchenden besonders geschätzt. Mit dieser 
Linienführung entsteht auch keine zusätzliche Parze llierung der Bew irt
schaftungsflächen. Problem los ergänzen sich hier die Interessen 
von Land- und Forstwirtschaft mit denjenigen des Menschen zu Fuss.
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Bundeseinfluss

Nach Art. 5 des Bundesgesetzes über die W asserbaupolize i1  ̂ sollen G e
wässerverbauungen und Korrektionen ausgeführt werden, soweit sie aus 
öffentlichem Interesse verlangt werden. Ferner sind nach Möglichkeit 
Bodenbewegungen zu verhindern. Andere Z ie le  der Bundeshilfe sind 
nicht genannt.

An Gewässerkorrektionen erbrachte der Bund im Durchschnitt der le t z 
ten Jahre Beiträge in der Höhe von jährlich rund 25 Mio. Franken. Im 
Jahr 1976 waren es 37 Mio. Franken.

Erweiterte Zielsetzung notwendig

Die von den Kantonen ausgearbeiteten Projekte prüft der Bund in erster 
L in ie  auf ihre gewässertechnische Zweckmässigkeit. Neben diesem 
Hauptziel werden die Belange der F ischere i und des Naturschutzes in 
Betracht gezogen. Die Interessen der Fussgänger und Wanderer 
können jedoch nicht wahr genommen werden, da keine Rechtsgrund
lage besteht. So wird manche Gelegenheit verpasst, gle ichzeitig mit der G e
wässerkorrektion einen Uferweg zu schaffen, der zudem im Interesse 
des Gewässerunterhaltes und der F ischere i liegen würde.

Der Bund sollte die Zielsetzung der Förderung von Fuss- und Wander
wegen in seine bisherige Tätigkeit miteinbeziehen, damit seine Beiträge 
nicht nur für einseitige Verbesserungen verwendet werden, sondern einen 
grösstmöglichen, gesamtwirtschaftlichen Nutzen bewirken.

9. W eitere Einflussbereiche des Bundes auf das Fuss- und Wander
wegnetz

Das Fuss- und Wanderwegnetz wird, wie Beispiele zeigen, noch 
durch weitere Tätigkeiten des Bundes beeinträchtigt, etwa den 
Bahnbau oder den Strassenbau des M ilitärs. Ferner hat der Bund 
über die Raumplanung nur einen geringen Einfluss auf die E rha l
tung von Fussgängerverbindungen. Auch aus d ieser Sicht sind 
Rechtsgrundlagen zugunsten des Fussgängers dringlich.

* )  siehe Anhang
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Orts- und Regionalplanung bisher ohne Wirkung auf Fuss- und Wander
wege_________________________________________________________________________

Aufgrund von Art. 65 Abs. 3 des Wohnbau- und Eigentumförderungsge- 
setzes*) gewährt der Bund Beiträge an die Kosten der Landesplanung 
und der Regional- und Ortsplanungen.

Gemäss heutiger P rax is  werden die Orts- und Regionalplanungen erst 
nach der Genehmigung durch die Kantone an die Raumplanungsorgane 
des Bundes weitergeleitet. Die Ueberprüfung des Bundes beschränkt 
sich auf die Verhinderung grober Unstimmigkeiten. Im Bereich der 
Fuss- und Wanderwege besteht heute vom Bund her praktisch keine 
Einflussmöglichkeit. Aufgrund einer Verfassungsbestimmung für Fuss - 
und Wanderwege hätte der Bund mit der Raumplanung aber ein Instru
ment, um die Planung von Fussgängerverbindungen ohne besondere M ehr
aufwendungen sicherzustellen.

Bahnbau und M ilitärstrassen verändern Fuss- und Wanderwegnetz

Die SBB und die durch den Bund subventionierten Privatbahnen ve ru r
sachen im Rahmen des Bahnbaues Veränderungen lokaler Wegnetze.
Im Fa lle  der Privatbahnen bezahlt der Bund Beiträge bis zu 85 %.

Zur Erschliessung von Schiess- und Uebungsplätzen baut das M ilitär 
mit Bundesgeldern Strassenanlagen, die sich auf das lokale Fuss- und 
Wanderwegnetz auswirken.

10. Folgerungen

Damit der Bund auf all diesen Gebieten die Interessen des Menschen 
zu Fuss angemessen berücksichtigen kann und muss, braucht es 
eine Verfassungsgrundlage für Fuss- und Wanderwegnetze.

Die meisten baulichen Veränderungen, die das Fuss- und Wanderwegnetz 
ungünstig beeinflussen, geschehen mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes. Der Bund ist nicht verpflichtet, te ilweise nicht einmal berech
tigt, bei den geförderten Bau- und Planungswerken auch für eine an
gemessene Berücksichtigung der Fussgängerbedürfnisse zu sorgen.

* ) siehe Anhang
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III. WARUM SICH DER BUND MIT FUSS- UND 
WANDERWEGEN BEFASSEN SOLL

1. Bundeseinfluss auf das Fuss- und Wanderwegnetz

Der Bund achtet bei den baulichen Veränderungen der Umwelt, die 
er oft massgeblich beeinflusst, nur ungenügend auf die Bedürfnisse 
des Fussgängers. Er ist dazu nicht verpflichtet, te ilweise sogar 
nicht einmal berechtigt.

Wie im Te i l  II gezeigt wurde, übt der Bund heute bei vielen baulichen 
Veränderungen der Umwelt einen grossen und oft bestimmenden Einfluss 
aus. Dabei ist aber der Bund nicht verpflichtet, ja häufig sogar nicht 
einmal berechtigt, die Interessen des Menschen zu Fuss angemessen 
zu berücksichtigen. Der Grund ist das Fehlen w irksamer Rechtsgrund
lagen. Die These, Fuss- und Wanderwege seien eine Angelegenheit der 
Kantone und Gemeinden und gingen den Bund nichts an, ist daher vö llig  
unhaltbar.

2. Vorte ile  des Fussgänger Verkehrs

Der Fussgängerverkehr hat im Nahbereich eine maximale Mobilität 
und bis auf m ittlere Strecken maximale Wirtschaftlichkeit. Er v e r 
ursacht mit Abstand die kleinste Umweltbelastung. Der Oeffentlich- 
keit, darunter dem Bund, bleiben durch die Förderung des Fuss- 
gängerverkehrs gewaltige Aufwendungen erspart.

Eine sinnvolle Verkehrspolitik muss versuchen, einen optimalen Aus
gleich zwischen drei sich konkurrenzierenden Te ilz ie len  zu finden:

- Maximale Mobilität
- Maximale Wirtschaftlichkeit
- Minimale Umweltbelastung

Im folgenden wird der Fussgängerverkehr in Bezug auf diese drei Z ie le 
mit dem Fährverkehr verglichen, wobei allein die Verkehrsfunktion be
trachtet wird.
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Maximale Mobilität des Fussgängers im Nahbereich

Zunehmende Mobilität zeigt sich in der Abnahme der notwendigen 
Reisezeit.

Der Fussgänger ist je nach den örtlichen Verhältnissen im engeren 
oder weiteren Nahbereich deutlich mobiler als der Personenwagen.
Das Fahrzeug muss aus der Garage geholt werden, muss in der Regel 
auf der Strasse einen Umweg zurücklegen und in der Nähe des Zie les 
einen Parkplatz suchen. In dieser Zeit kann sich der Fussgänger m e i
stens direkter und ohne Zeitverzug zum Z ie l begeben. Man ersieht 
daraus, wie wichtig gute Fusswege im Siedlungsgebiet sind, z. B. zum 
nahen Geschäft, zum Bahnhof, usw.

Maximale Wirtschaftlichkeit des Fussgängers auf kürzere bis m ittlere 
Strecken

Neben den Investitionen und Betriebsaufwendungen des Fahrzeughalters 
entstehen der öffentlichen Hand gewaltige Aufwendungen für die In fra
struktur des motorisierten Verkehrs. Demgegenüber benötigt der Fuss
gängerverkehr nur einen Bruchteil dieser Investitionen. Auch wenn der 
Zeitbedarf für die Beförderung als Kostenaufwand mitgerechnet wird, 
ist Gehen auf kürzere bis m ittlere Distanzen wirtschaftlicher als Auto- 
fahren (Figur 1).

(Nahbereich)

Figur 1: Vereinfachter Kostenverlauf für den Fussgänger- und Fah r
zeugverkehr in Abhängigkeit der Beförderungsdistanz. Auf 
kürzere bis m ittlere Strecken ist die Fortbewegung zu Fuss 
bedeutend wirtschaftlicher als der Fährverkehr.



27

Diese Tatsache zeigt, dass der Fussgängerverkehr gerade im Inte
resse öffentlicher Einsparungen eine gezie lte Förderung verdient, 
mindestens aber eine rechtliche Gleichstellung mit den übrigen V e r 
kehrsarten. Die Fortbewegung zu Fuss ist für den Einzelnen wie die 
öffentliche Hand das billigste Verkehrssystem.

Minimale Umweltbelastung durch Fussgänger

Eine Studie, die im Auftrag des Eidg. Amtes für Verkehr erarbeitet 
wurde, enthält den folgenden Vergleich  über die Umweltbelastung v e r 
schiedener Arten des Personenverkehrs:

Personenverkehr in Agglomerationen:
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Figur 2: Vergle ich  der durch die einzelnen Verkehrsm ittel im P e r 
sonenverkehr verursachten Belastungen. Die schraffierten 
Flächen sind ein Mass für die Umweltbelastung durch ein 
Verkehrsmittel.



28

Gegenüber dem Motorfahrzeug verursacht der Fussgänger eine bedeu
tend geringere Umweltbelastung bezüglich Energieverbrauch, L u ftve r
schmutzung, Raumbeanspruchung, Lä rm  und Unfalltote. Da die Umwelt
belastung vor allem zulasten der Oeffentlichkeit, auch zulasten des 
Bundes geht, sollte er, auch aus finanziellen Erwägungen, den Fuss- 
gängerverkehr fördern und seine rechtlichen Bestimmungen entsprechend 
anpassen.

3. Verhütung von Verkehrsunfällen

Die Fussgänger stehen unter grösser Bedrohung durch den moto
ris ierten  Verkehr. Deshalb sind vom Fährverkehr getrennte Fuss- 
wege innerorts wie ausserorts ein entscheidender Beitrag zur V e r 
hütung von Verkehrsunfällen.

Der Fussgänger im Unfallgeschehen

Ein V ier te l aller Verkehrstoten sind Fussgänger. Dies geht aus den 
Erhebungen des Eidg. Stat. Amtes über die Strassenverkehrsunfälle 
im Jahre 1975 hervor, denen auch die folgenden Angaben entnommen 
sind:

getötete und verletzte  Fussgänger

Ausserorts 100 Tote 459 Verletzte
Innerorts 212 Tote 4'298 Verletzte
Gesamthaft 312 Tote 4'757 Verletzte

Davon beim Zusammenstoss mit
Personen- und Lastwagen 244 Tote 3'494 Verletzte

Besonders gefährdete Fussgänger sind Kinder, Jugendliche und P e rs o 
nen im A lter über 60 Jahre. 1975 wurden 1'850 Kinder als Fussgänger 
verletzt, 69 wurden getötet.

Von den 100 ausserorts getöteten Fussgängern erlitten über drei V ierte l 
den Tod auf gerader, kreuzungsfreier Strasse.
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Folgerungen:

Aus den genannten Unfallzahlen lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen:

- Besonders innerorts ist der Fussgänger durch den Fährverkehr gefähr
det. Ein Schutz der Fussgänger durch getrennt geführte Fusswege ist 
auch aus der Sicht der Unfallverhütung vordringlich und verdient die 
Unterstützung des Bundes wie v ie le  andere Massnahmen zugunsten der 
Sicherheit im Strassenverkehr.

- Das Unfallgeschehen ausserorts zeigt, dass eine unabhängige L in ien
führung des Fussweges einem Trotto ir  vorzuziehen und deshalb vom 
Bund bei der Beitragszuteilung mindestens gleichzustellen ist.

- Mit der Schaffung sicherer und angenehmer Fusswege wird die F o r t
bewegung zu Fuss bedeutend attraktiver. In der Umlagerung vom 
motorisierten Verkehr zum Fuss gängerverkehr liegt noch ein gewal
tiges Potential zur Unfallverhütung. Dies ist ein für den Bund fö r 
derungswürdiges Z ie l - auch im Hinblick auf die enormen Unfall
kosten. Dazu ist aber mindestens die rechtliche Gleichstellung der 
verschiedenen Verkehrssysteme erforderlich.

4. Bedeutung des Wanderns für die Volksgesundheit

Die Fortbewegung zu Fuss ist gesund. Breiteste Bevölkerungskreise 
erholen sich beim Wandern und Spazieren. Der Bund kann die 
Volksgesundheit entscheidend fördern, wenn er die Bedürfnisse des 
Menschen zu Fuss besser berücksichtigt.

E inseitige Förderung der Volksgesundheit

Der Bund macht namhafte Anstrengungen zur Erhaltung der Volksgesund
heit, u. a. durch finanzielle Förderung von Turnen und Sport. Im Durch
schnitt von 1973 - 75 bezahlte der Bund jährlich folgende Beiträge:

- an Sportanlagen ca. F r .  5, 0 Mio
- an z iv ile  Turn- und Sportverbände ca. F r . 3, 5
- an Turnen und Sport in der Schule ca. F r .  1, 5
- an Jugend und Sport ca. F r .  18, 0

I I

t I

Total jährliche Bundesbeiträge für Sport ca. F r . 28, 0 M io



Die heutigen Beiträge kommen hauptsächlich jüngeren Kre isen  der Be
völkerung zugute. Demgegenüber ist Wandern unabhängig vom A lter 
eine erstklassige Erholung für Körper und Geist und wird von bre ite
sten Bevölkerungskreisen ausgeübt. Spazieren ist eine ideale F r e iz e i t 
betätigung für die ganze F a m il ie . Die positive Auswirkung des Zu-Fuss- 
Gehens auf die Volksgesundheit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Förderung des Fussgängerverkehrs heisst Förderung der Volksgesundheit

Die Fussgänger haben den Bund bisher wenig gekostet, für die Folgen 
der Bewegungsarmut aber bezahlt der Bund jährlich r ie s ige  Summen. 
Daher sollte er das Zu-Fuss-Gehen nicht durch seine eigene Tätigkeit 
einschränken und damit gegen die von ihm selbst geförderte Volksgesund
heit arbeiten. Käme es letztlich nicht bedeutend billiger, für die Volks - 
gesundheit vorbeugend etwas zu unternehmen - durch Förderung von 
Fuss- und Wanderwegen - als nur M illiarden für die Heilung von Ge
sundheitsschäden infolge von Bewegungsarmut und Fussgängerunfällen 
auszugeben?

5. Folgerungen

Die verschiedenen Aktivitäten des Bundes im Strassenbau, im Um
weltschutz, zur Unfallverhütung, für die Volksgesundheit, usw. e r 
bringen erst dann den gesamtwirtschaftlich grössten Nutzen, wenn auch 
die Bedürfnisse des Menschen zu Fuss mitberücksichtigt werden. 
Dazu bedarf der Bund einer Verfassungsgrundlage.

Fuss- und Wanderwege sind auch eine Bundesaufgabe

Aus dem Vorangehenden ergibt sich klar, dass der Bund mit der recht
lichen Aufwertung des Fussgängerverkehrs eine dringende Aufgabe zu 
lösen hat.

Dazu braucht es wirksame Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderweg
netze sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene, die Bau, Unter
halt und rechtliche Sicherung definierter Fuss- und Wanderwegnetze 
in ähnlicher Weise behandeln wie dies bei Strassen und anderen V e r 
kehrsträgern schon längst selbstverständlich ist. Warum soll es nur 
Rechtsgrundlagen geben zugunsten von allen möglichen Arten der me-
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chanischen Fortbewegung, nicht aber für eine Infrastruktur, die es dem 
Menschen ermöglicht, auf allernatürlichste W eise sich gefahrlos in der 
Umwelt zu bewegen? Es ist dringend notwendig, dass die Fuss- und 
Wanderwege gleichberechtigt neben die Strassen und andere Verkehrs
träger treten können.

Die Fuss- und Wanderweg-Initiative fordert einen Artikel zugunsten von 
Fuss- und Wanderwegnetzen in der Bundesverfassung. Warum ist nicht 
eine Lösung auf Gesetzesebene möglich? Die Antwort ist einfach: Weil 
es in der heutigen Bundesverfassung keine Bestimmung gibt, auf die 
eine gesetzliche Lösung abgestützt werden könnte. Es fehlt eine genü
gende Verfassungsbasis. Diese muss zuerst geschaffen werden. Erst 
anschliessend ist eine gesetzliche Lösung möglich.

Konsequenzen einer Ablehnung der Fuss- und Wanderweg-Initiative

Bei einer allfälligen Ablehnung der Fuss- und Wanderweg-Initiative 
sind folgende Entwicklungen denkbar:

a) Es bleibt bei den heutigen Aktivitäten, d. h. auch in Zukunft werden 
Jahr für Jahr über l'OOO km Fuss- und Wanderwege verschwinden. 
Das Gehen zu Fuss wird dadurch an Attraktivität stets einbüssen. 
Dabei ist Wandern und Spazieren diejenige Erholungstätigkeit mit 
der grössten Beteiligungsquote (>-90 %). Die Forderungen nach 
anderen Freizeiteinrichtungen werden entsprechend zunehmen.

b) Durch die Tatsache, dass mit Bundessubventionen jährlich gegen 1000 km 
Wege zu Strassen ausgebaut werden und so für den Menschen zu Fuss 
weitgehend ver loren  gehen, werden die Kantone früher oder später dazu 
genötigt, unabhängige Fussgängerwege zu bauen. Die volkswirtschaftlich 
günstige Nutzungsüberlagerung ginge so verloren  und den Kantonen ent
stünden derartige Mehrkosten, dass es nur wenigen möglich sein wird, 
ein Netz von angenehmen Fuss - und Wanderwegen bereitzustellen.
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IV. ZIELE UND REALISIERUNG DER INITIATIVE

1. Breitabgestützte Zielsetzung

Die Fuss- und Wanderweg-Initiative bezweckt die Schaffung w irk 
samer Rechtsgrundlagen für Fussgängerwegnetze. Sie w ird von zahl
reichen Organisationen unterstützt. Innert nur 4 Monaten kamen 
12 3'000 Unterschriften zusammen.

Z ie l  der Fuss- und Wanderweg-Inititative ist die Schaffung w irksamer 
Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwegnetze. Vorgängig der Lancie- 
rung ist in einer Untersuchung durch Verfassungsjuristen bestätigt w o r 
den, dass heute keine genügende Verfassungsbasis für eine wirksame 
Förderung der Fuss- und Wanderwege existiert. Dies gilt auch bei sehr 
extensiver Interpretation gültiger oder konkret geplanter Bestimmungen 
wie Umweltschutzartikel, Natur- und Heimatschutzartikel, A rt ike l über 
Turnen und Sport, Raumplanung, etc.

Der vorgeschlagene Text für einen neuen Verfassungsartikel lautet:

"D er Bund wird auf dem Wege der Gestzgebung die Planung, die 
Errichtung und den Unterhalt eines nationalen Wanderwegnetzes 
sowie die Koordination, die Errichtung und den Unterhalt regionaler 
Fuss- und Wanderwegnetze in der ganzen Schweiz sicherstellen.

E r fördert die Anlage und den Ausbau lokaler Fusswegnetze.

Fuss- und Wanderwege sind abseits befahrbarer Strassen zu führen."

Das Begehren wurde ausgearbeitet und lanciert von einer Arbeitsgruppe, 
aus der später die "Arbeitsgemeinschaft Rechtsgrundlagen für Fuss- und 
Wanderwege (A R F )"  hervorgegangen ist. Es wurde unterstützt durch die 
V er einigungen

- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege (SAW)
- Schweizer Alpenclub (SAC)
- Schweizerischer Bund für Naturschutz (SBN)
- Schweizerischer Touristenverein Naturfreunde (TVN )
- Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz (SGU)
- Rheinaubund
- Juraverein
- Schweizerischer Frauenalpenclub (SFAC)
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und durch ein Initiativkomitee, dem Persönlichkeiten aus allen Parteien 
und Landesgegenden angehören. Die Unterschriftensammlung dauerte rund 
v ie r  Monate, zwei Monate wurden für die Beglaubigung benötigt. Die In i
tiative wurde Ende Februar 1974 mit 12 3'000 beglaubigten Unterschriften 
im Bundeshaus eingereicht. Die Unterschriftensammlung zeigte, dass die 
Idee einer wirkungsvollen Förderung der Fuss- und Wanderwege breite 
Unterstützung in allen Kreisen unseres Volkes geniesst.

2. Definition von Wegnetzen

Es können nicht alle heute noch bestehenden Fuss- und Wander
wege erhalten werden. Darum sollen bestimmte Wege ausgewählt 
und zu sinnvollen Netzen verbunden werden.

Regionale Netze

Der Initiativtext erwähnt drei verschiedene Netzarten' \ Von grösser B e 
deutung sind die regionalen Fuss- und Wanderwegnetze. Sie entsprechen 
den heute mit gelben Wegweisern markierten Netzen mit einer mittleren 
Dichte von 1 bis 2 km pro km2 Fläche je nach Erholungswert der Region 
Die regionalen Wegnetze sind an den Regions- bzw. Kantonsgrenzen unter 
sich zu koordinieren. Die regionalen Wege sollen als Fusswege in die 
Siedlungsgebiete hinein und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln hinführen, 
womit innerhalb der Ortschaften bereits ein grobmaschiges Fusswegnetz 
entsteht.

Lokale Netze

In den meisten Ortschaften und deren unmittelbaren Umgebung besteht das 
Bedürfnis, die regionalen Wege durch verhältnismässig engmaschige lokale 
Fusswegnetze mit optimalem Knotenabstand von 100 bis 300 m zu ergänzen. 
Diese Netze dienen dem örtlichen Fussgängerverkehr sowie der Naherholung

* )  siehe Plänchen im  Anhang
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Nationales Netz

Das nationale Wanderwegnetz ist ein weitmaschiges Netz mit einer durch
schnittlichen Dichte von ca. 0. 1 km Weg pro km2 Fläche. Es soll aus 
spezie ll markierten Wegen der unter sich koordinierten regionalen Netze 
gebildet werden. Daher muss für das nationale Wanderwegnetz kein be
sonderes Recht geschaffen werden. Und es ist hiefür - abgesehen von 
den Planungs- und Markierungskosten - auch kein besonderer Aufwand 
erforderlich .

3. Die Aufgaben des Bundes

Der Initiativtext ermöglicht eine weitgehende Delegation der Aufgaben 
an die Kantone und privaten Organisationen und somit eine födera li
stische Lösung.

Der Bund soll künftig in Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben auch die 
Fuss - und Wanderwege wirksam berücksichtigen müssen. Darum ist es 
notwendig, zahlreiche bestehende Gesetze und Verordnungen anzupassen.

Neu zu schaffende bundesrechtliche Bestimmungen sollen den Rahmen 
setzen für den Erlass von Rechtsnormen der Kantone zur Anlage und E r 
haltung von Fuss - und Wanderwegnetzen.

Es braucht kein Bundesamt für Wanderwege

Das Initiativbegehren ist gelegentlich als Grundlage zu einer zentra listi
schen und damit doch eher unschweizerischen Lösung missverstanden 
worden. W er den Text jedoch genau liest, bemerkt im Passus über das 
nationale und die regionalen Netze das Verb "s icherste llen ". Dieses wie 
auch andere Ausdrücke wurden bei der Abfassung des Initiativtextes un
ter Mitwirkung von Verfassungsjuristen sehr sorgfä ltig gewählt. Es 
heisst nicht etwa "is t Sache des Bundes" oder "D er Bund baut" oder 
dergleichen, sondern eben "s icherste llen ". Dies ermöglicht eine w e it
gehende Delegation der Aufgaben des Bundes und somit eine fö d e r a l i s t i 
sche Lösung. Der Bund hat keine Wege zu bauen.

Die wesentlichsten Arbeiten zugunsten der Fuss- und Wanderwege müssen 
auf kantonaler Ebene und in den Gemeinden stattfinden, d. h. direkt dort, 
wo sich die Probleme stellen und wo sie auch gelöst werden müssen.
Die verbleibenden Bundesaufgaben könnten beispielsweise durch eine Eid- 
genössische Fuss- und Wanderwegkommission wahrgenommen werden. 
Diese Kommission hätte ihren Auftrag in Zusammenarbeit mit den Kanto-
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nen und privaten Organisationen zu erfüllen (Schweizerische Arbeitsgi 
meinschaft für Wanderwege, Schweizerischer Fussgängerverband, Vei 
kehrsvereine usw. ). Die hierzu er forderliche Stabsarbeit könnte einei 
privaten Organisation oder einer bestehenden Am tsste lle  übertragen 
werden.

Anpassen der Bundesgesetzgebung

Der Bund hilft heute mit - siehe T e i l  II - v ie le  für den Fussgänger g 
eignete Wege zum Verschwinden zu bringen. Dies geschieht vor allem 
über Subventionen an den Bau von Strassen und Fahrwegen. Da die Su 
ventionen aufgrund entsprechender Rechtsgrundlagen streng zweckgebi 
sind und andere M ittel nicht zur Verfügung stehen, ist oft keine Lösui 
möglich, die auch dem Menschen zu Fuss dient.

Demgegenüber sollte der Bund in Erfüllung seiner zahlreichen Aufgabe 
auch die Fuss- und Wanderwege angemessen berücksichtigen. Damit ei 
dies darf und muss, sind zahlreiche Bundesgesetze und Verordnungen en 
sprechend abzuandern.

Rahmenbestimmungen zuhanden der Kantone

Neu zu schaffende bundesrechtliche Bestimmungen sollen den Rahmen 
setzen für den Erlass von Rechtsgrundlagen der Kantone zur Anlage un 
Erhaltung von Fuss- und Wanderwegnetzen. Ferner sollen sie die Unter 
Stützung und Koordination der Tätigkeit der Kantone ordnen sowie die 
Zusammenarbeit von Bund und Kantonen mit geeigneten privaten Organi 
sationen umschreiben.

Damit entstehen in der ganzen Schweiz für die Fuss- und Wanderwege 
analoge Rechtsgrundlagen, wie sie für die Strassen und anderen Verkeh] 
träger schon längst selbstverständlich sind.

4. Die Aufgaben der Kantone

Es sind regionale und lokale Wegnetze zu definieren und in rech ts
verbindlichen Plänen auszuweisen.

Die geplanten Fuss - und Wanderwegnetze sollen aufgrund von Ergänzunger 
und Aenderungen der kantonalen Gesetze systematisch rea lis ie rt  werden.

Die den Fuss - und Wanderwegnetzen angehörenden Wege sollen vor bau
licher Beeinträchtigung (Verstrassung) sowie vor V er fa l l  infolge mangelnd 
Unterhalt geschützt werden.
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Planung der Wegnetze

Die regionalen Wegnetze sind auf kantonaler Ebene in rechtsverbindlichen 
Plänen festzuhalten. Die Planung der Wegnetze ist in Zusammenarbeit 
mit Gemeinden, Kooperationen, privaten Organisationen usw. vorzuneh
men. Sie kann sich weitgehend auf die gelb markierten Fuss- und Wan
derwegnetze abstützen. A ls  Planungsrichtlinien können die Normen der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege dienen.

Bei der Planung der lokalen Wegnetze ist auf analoge Weise vorzugehen.

Errichtung der Wegnetze

Die heutigen Fuss- und Wanderwegnetze enthalten zahlreiche Teilstrecken 
aus asphaltierten Strassen (siehe T e i l  I). H ier sollten die Fussgänger- 
routen ver legt werden. Dies ist häufig möglich durch Ausweichen auf 
bereits bestehende, etwa parallel verlaufende Wege, sofern kurze T e i l 
strecken neu erste llt werden können. Auf diese W eise lassen sich v ie le  
verstrasste  Fuss- und Wanderwege durch den Bau eines Bruchteils neuer 
Wege ausmerzen. Die Kosten sind im Verhältnis zum Nutzen gering. 
Voraussetzung dazu ist die Schaffung w irksam er Rechtsgrundlagen für 
die Errichtung von Fuss- und Wanderwegnetzen. Dies kann durch Aenderung 
und Ergänzung kantonaler Gesetze geschehen.

Erhaltung der Wegnetze

W ird ein zu einem definierten Netz gehörender Fuss- und Wanderweg zu 
einer Strasse ausgebaut, so ist nach dem Verursacherprinzip für den 
Fussgänger Ersatz zu schaffen. Dabei sollen nicht teure Trottoirs, son
dern sichere Fussgängerwege abseits befahrener Strassen erstellt werden, 
F ern er sind Fuss- und Wanderwege so zu unterhalten, dass sie nicht im 
Laufe der Zeit verfallen.

5. Aufwertung der privaten Organisationen

Durch die Schaffung von Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwege 
können die privaten Organisationen gesetzlich anerkannt und besser 
unterstützt werden.
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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, zahlreiche V e r 
kehrsvereine sowie weitere private Organisationen verfügen über eine 
jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiete des Fuss- und Wanderweg- 
wesens. Deren Bemühungen sind die heute bestehenden Wegnetze, die 
Wanderkarten und Wanderbücher zu verdanken. Vor allem die Planung, 
Koordination und Markierung der Netze sollte daher den Wanderwegor- 
ganisationen übertragen werden. Denn es wäre unsinnig, eine solche A u f
gabe durch den Staat lösen zu wollen, wenn hiefür leistungsfähige Organi
sationen bereits bestehen. Damit würde ja bloss die äusserst wertvolle  
private Initiative gelähmt, und das Ganze käme erst noch wesentlich 
teurer zu stehen. Das Gegenteil muss der F a ll  sein. Mit der w eitest
möglichen Uebertragung der anstehenden Aufgaben an die privaten O rga
nisationen würden diese ein ähnliches öffentliches Mandat erhalten wie 
die Natur- und Heimatschutzvereinigungen, die Sportvereinigungen usw. 
H ier hat sich ja die Zusammenarbeit zwischen Oeffentlichkeit und privaten 
Organisationen bereits vielfach bewährt.

6. Warum genügt nicht die Raumplanung?

Durch die Raumplanung kann nur die Planung von Wegnetzen gefordert 
werden. Die entscheidenden Fragen wie Bau, Finanzierung und Unter
halt der Wege können von der Raumplanung nicht behandelt werden.

Zugunsten der Strassen existieren drei Verfassungsartikel, eidgenössische 
und kantonale Strassenbaugesetze, Verordnungen usw. Durch den Erlass 
eines eidgenössischen bzw. kantonaler Raumplanungsgesetze werden diese 
Rechtsgrundlagen für die Strassen keineswegs überflüssig. Denn sie r e 
geln vor allem die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für Bau, F i 
nanzierung und Unterhalt, wohingegen die Raumplanung auf dem Gebiete 
des Verkehrs nur eine koordinative Funktion hat.

Daher würde mit der Raumplanung allein auch noch kein e inziger Meter 
Fuss- und Wanderweg gebaut, bzw. unterhalten! V ie lm ehr braucht es 
für die Fuss- und Wanderwege - genau wie für die Strassen - besondere 
Rechtsgrundlagen, welche die entscheidenden Fragen von Bau, F inanzie
rung und Unterhalt behandeln. Andererseits ist die Raumplanung Voraus
setzung, um für die Zukunft ansprechende, immissionsarme Siedlungs - 
und Erholungsräume zu erhalten.
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B RECHTSGRUNDLAGEN ZU TEIL II

RECHTSGRUNDLAGEN NATIONALSTRASSEN

BG über die Nationalstrassen vom 8. März I960
/

Art. 19, Abs. 1 Das Eidgenössische Amt für Strassen- und F luss
bau unterbreitet die generellen Projekte den in
teressierten  Kantonen. Diese laden die durch den 
Strassenbau betroffenen Gemeinden und allenfalls 
die Grundeigentümer zur Stellungnahme ein.
Die Kantone übermitteln ihre Vorschläge unter 
Beilage der Vernehmlassungen der Gemeinden 
dem Eidgenössischen Amt für Strassen- und 
Flussbau.

Abs. 2 Aufgrund der Vernehmlassung bereinigt das E id
genössische Amt für Strassen- und Flussbau 
in Zusammenarbeit mit den interessierten Bun
desstellen und Kantonen die generellen Projekte.

Art. 45, Abs. 1 Beeinträchtigt eine neue Nationalstrasse beste
hende Verkehrswege, Leitungen und ähnliche An
lagen oder beeinträchtigen neue derartige Anlagen 
eine bestehende Nationalstrasse, so fallen die 
Kosten a ller Massnahmen, die zur Behebung der 
Beeinträchtigung er forderlich  sind, auf die neue 
Anlage.

Verordnung über die Nationalstrassen vom 24. März 1964

Art. 14 Zur Bereinigung der generellen Projekte sind
beim Eidgenössischen Amt für Strassen- und F luss
bau neben der Stellungnahme des Kantons und den 
Vernehmlassungen der Gemeinden einzureichen:

a) Mitbericht der vom Kanton mit der P flege des 
Natur- und Heimatschutzes betrauten Stelle;

b) Mitbericht der vom Kanton mit der Regionalpla
nung betrauten Stelle;

c) Mitbericht der für die Wahrung der archäologi
schen Interessen bezeichneten Stellen.
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Art. 37 Das Eidg. Departement des Innern erlässt nach
Anhören der Kantone Richtlinien und Normalien 
für die bautechnische Ausführung der National
strassen.

RECHTSGRUNDLAGEN LANDWIRTSCHAFTSSTRASSEN

Land wi rt s chaft s ge s et z

Art. 77, Abs. 1 Bodenverbesserungen im Sinne dieses Gesetzes
sind Massnahmen oder Werke, die den Zweck 
haben, die Ertragsfähigkeit des Bodens zu erhal
ten oder zu steigern, seine Bewirtschaftung zu 
erleichtern oder ihn vor Verwüstungen oder Z e r 
störungen durch Naturereignisse zu schützen.

Art. 78, Abs. 2 Der Bundesrat erlässt durch Verordnungen die
Richtlinien für die technische Durchführung der 
vom Bund unterstützten Bodenverbesserungen.

Art. 79, Abs. 1 Den allgemeinen Interessen der Umwelt, insbe
sondere der Erhaltung des Grundwassers und der 
damit verbundenen Trinkwasserversorgung sowie 
dem Schutze der Natur und der Wahrung des Land
schaftsbildes ist Rechnung zu tragen.

Abs. 2 Auf die Interessen der F ischerei, der Jagd und der
Bienenzucht sowie auf den Schutz der Vögel ist 
Rücksicht zu nehmen:

Grundlagen: BV Art. 24: Wasserwirtschaft 
BV Art. 24 sexies: Natur- und

Heimatschutz 
BV Art. 25: F ischerei, Jagd

BodenverbesserungsOrdnung

Art. 1, Abs. 5 Bei der Durchführung der Unternehmen ist auf die
in Artikel 79 des Landwirtschaftsgesetzes genann
ten Interessen sowie auf die Orts-, Regional- und 
Landesplanung Rücksicht zu nehmen.
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Art. 6, Abs. 1 Die zuständige Behörde prüft, ob das vorgelegte
Projekt unter den gegebenen Umständen die w irt
schaftlichste Lösung darstellt.

Abs. 2 Sie kann Projekte zurückweisen, die so unwirt
schaftlich sind, dass sich der Einsatz von Bundes
mitteln im Rahmen der Zielsetzungen des Land
wirtschaftsgesetzes nicht rechtfertigt.

Art. 52 Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages werden
insbesondere nicht berücksichtigt:

g. Kosten aus der Mitberücksichtigung von Mass
nahmen, die nicht durch die Zielsetzungen der 
Artikel 77 und 7 9 des Landwirtschaftsgesetzes 
geboten sind.

h. Kosten für Betrieb und Unterhalt der unterstütz
ten Anlagen.

RECHTSGRUNDLAGEN WALDSTRASSEN

Forstgesetz, 
Art. 25, Abs. Der Bund kann in Schutzwaldungen die Anlage von 

Abfuhrwegen oder sonstigen zweckentsprechenden 
ständigen Einrichtungen für den Holztransport 
durch Beiträge unterstützen (Art. 42, Z iff. 4^).

Vollzugs Verordnung, 
Art. 21, Abs. 3 Wünscht die Bauherrschaft aus irgendeinem Grund 

die Weganlage besser auszustatten oder den Weg 
länger anzulegen, als für die Ausführung der Ver-  
bauungs- und Aufforstungsarbeiten nötig ist, so 
fallen die dadurch verursachten Mehrkosten für 
die Berechnung des Bundesbeitrages nach Artikel 
4 2 bis j es Gesetzes nicht in Betracht.
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RECHTSGRUNDLAGEN ERSCHLIESSUNG VON SIEDLUNGSGEBIET

Vollzugsverordnung III zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Förde
rung des Wohnungsbaues (Erschliessungshilfe) vom 16. September 1970 
(seit 1975 nicht mehr in Kraft):

Art. 2, Abs. 2 Im einzelnen bezieht sich die Hilfe des Bundes in s 
besondere auf die Kosten von:

a) Strassen und Wegen
b) W asser-, E lektrizitäts- und Gasleitungen
c) Abwasserleitungen

Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (vom 4. Oktober 1974)

Art. 65, Abs. 3 Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
die Raumplanung gewährt der Bund aufgrund d ie
ses Gesetzes Beiträge an die Kosten der Landes
planung und der Regional- und Ortsplanungen, 
soweit sie der Förderung einer auf längere Sicht 
zweckmässigen Besiedlung dienen.

Verordnung zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 
20. August 1975 (in Kraft seit 1. September 1975)

Art. 3, Abs. 1 Die Hilfe des Bundes bezieht sich auf jene Anlagen,
die eine Erschliessungsvoraussetzung für die E r 
stellung der Bauten und die Erteilung der Baube
willigung bilden.

Abs. 2 Im einzelnen bezieht sich die Hilfe des Bundes ins
besondere auf die Kosten von

a) Strassen und Nebenanlagen
b) Leitungen zur Versorgung der Wohnbauten mit 

Wasser und Energie
c) Abwasserleitungen
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RECHTSGRUNDLAGEN SANIERUNG VON NIVEAUUEBERGAENGEN

Bundesbeschluss über Beiträge an die Aufhebung oder Sicherung von N i
veauübergängen vom 21. Februar 1964

Art. 2 Der Bund fördert die Aufhebung oder Sicherung
von Niveauübergängen durch Beiträge an die nach 
der Eisenbahngesetzgebung vom Strasseneigentü- 
m er zu tragenden Kosten.

Art. 3, Abs. 1 Der Bund leistet seine Beiträge aus dem für den
Strassenbau bestimmten Anteil am Tre ibsto ff
zo lle rtrag  (Anteil für allgemeine Beiträge).

RECHTSGRUNDLAGEN GEWAESSERKORREKTIONEN (UFERWEGE)

Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni 1877

Art. 5, Abs. 1 An Gewässern, welche unter die Oberaufsicht
des Bundes fallen, sollen mit tunlicher Beförderung 
die vom öffentlichen Interesse verlangten Verbau
ungen, Eindämmungen und Korrektionen ausge
führt werden sowie alle übrigen Vorkehrungen, 
welche geeignet sind, Bodenbewegungen zu v e r 
hindern. /

Art. 9, Abs. 1 Der Bund beteiligt sich an den im vorliegenden
Gesetze vorgesehenen Bauwerken durch Beiträge 
aus der Bundeskasse.

Abs. 2 Unterstützungsbegehren müssen stets durch die
Kantonsregierung dem Bundesrat, mit den nötigen 
Angaben über die Beschaffenheit und Wichtigkeit 
sowie über die Kosten der auszuführenden A rb e i
ten versehen, eingereicht werden.
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INITIATIVTEXT

B e grü n d un g
Die Fuss- und Wanderwege in der Schw eiz sind heute aufs äusserste gefährdet. Trotz grossen 
Bemühungen an einzelnen Orten verschwinden jährlich weite Strecken solcher Wege. Überall 
werden Fuss- und Wanderwege ohne Ersatz zu Fahrstrassen ausgebaut. Viele Wege verfallen in
folge mangelnden Unterhalts. Den W anderweg-Vereinigungen fehlen meist die rechtlichen und 
finanziellen Mittel, um wirksam einzugreifen. Die Initiative soll die verfassungsrechtliche Grund
lage schaffen, damit die in der Schw eiz vorhandenen Fuss- und Wanderwege erhalten und tat
kräftig ausgebaut werden können. Insbesondere sollen durchgehende Routen sowie Rundwege 
angelegt werden. Auch innerhalb der Örtschaften sind abseits vom Strassenverkehr separate und 
bequeme Fusswege zu erstellen.

Das Volksbegehren wird von folgenden Persönlichkeiten unterstützt:

A rb e itsg ru p p e
Prof. Dr. sc.techn. H. Bachmann, Dübendorf (Präsident); H.Ehrismann, Lehrer, Wetzikon (Vizepräsident); Prof. dipl. Ing. 
K. Dietrich, Zürich; Frau D.Gisler, Redaktorin, Herrliberg; Prof. Dr. jur. M .Lendi, Küsnacht; P.Schäublin, Präsident der 
Schw eiz. Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, Bettingen B S; Dr. phil. S. Widmer, Stadtpräsident, Zürich.

In itia tivko m ite e
Dr. S. Widmer, Stadtpräsident, Zürich (Präsident); C. Ketterer, maire de la ville de Gen6ve (1.Vizepräsident); H. Weiss, 
dipl. Ing. ETH, Geschäftsführer der Schw eizerischen Stiftung für Landschaftsschutz, Bern (2 .Vizepräsident); Dr. K. 
Bachtold, Standerat, Schaffhausen; Prof. Dr. Ing. J . - C .  Badoux, Lausanne; Prof. Dr. med. K. Bättig, Dübendorf; Dr. h.c. 
0 . Beyeler, alt Präsident der Berner Wanderwege, Oppligen; W. Bringolf, alt Nationalrat und Stadtpräsident, Schaff
hausen; K. Buchm ann, Präsident des Schw eizerischen Verbandes der Bürgergemeinden, St. Gallen; Prof. Dr. H. Burk
hardt, Stadtrat, Zürich; J .P .  Delamuraz, directeur des Travaux de la ville de Lausanne, Lausanne; S. Dutoit, lic.oec., 
vice-pr6sident de l'Association suisse de tourisme pödestre, Genäve; F. Fischer, Landratspräsident, Präsident des Ver
kehrsvereins Glarnerland und Walensee, Glarus; F. Hauser, Regierungsrat, Basel; A. Jeanneret, ing6nieur rural cantonal, 
Neuchfitel; Dr. W. Kämpfen, Direktor der Schw eizerischen Verkehrszentrale, Zürich; Prof. Dr. A. Knöpfli, Leiter des 
Instituts für Denkmalpflege an der ETH, Aadorf; Dr. W. Kuhn, Oberforstmeister, Andelfingen; Dr. phil. L. Kunz, Sem i
nardirektor, Zug; Dr. jur. F .X. Leu, Standerat, Luzern; Dr. E. Lieberherr, Stadtratin, Zürich; H. Meier, alt Präsident des 
Schw eizer Alpenclubs, Horgen; E. Morand, pr6sident de la ville de Martigny, Martigny; J .  Neuhaus, Direktor, Präsident 
des Verbandes der Zentralschweizerischen Verkehrsunternehmungen, Stansstad; E. Neukomm, Regierungsrat, Sch aff
hausen; Dr. G. Papa, presidente Sezione Ticino, Lega svizzera per la protezione della natura, Lugano; A. Pfyl, Departe- 
mentssekretar, Brunnen; Prof. Dr. W. A. Plattner, Präsident des Schw eizerischen Bundes für Naturschutz, St. Gallen; 
M. Ribi, lic.oec. publ., Nationalrätin, Zürich; Dr. oec. W. Rohner, alt Ständerat, Präsident der Schw eizerischen Vereini
gung für Landesplanung, Altstätten; W. Ryser, dipl. Ing.-Agr. ETH, Leiter der Schw eizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
die Bergbevolkerung, Brugg; Dr. J .  Schalchli. Generalsekretär des Schw eizerischen Strassenverkehrsverbandes, Bern; 
Prof. Dr. med. M. Schär, Präsident der Schw eizerischen Gesellschaft für Umweltschutz, Zürich; Dr. R. Schatz, Präsident 
der Schw eizerischen Stiftung für Landschaftsschutz, St. Gallen; M. Solari, direttore, Ente ticinese per il turismo, Bellin
zona, H. Stüssi, dipl. Ing. ETH, Kantonsingenieur, Erlenbach; Dr. H. Tschum i, Regierungsrat und Nationalrat, Bern; 
Dr. A. Theus, Ständerat, Chur; Dr. L. Uchtenhagen, Nationalrätin, Zürich; W. Weber, Zentralsekretär des Schw eizeri
schen Touristen-Vereins Die Naturfreunde, Zum ikon; P. W yss, Architekt, Obmann der Zürcherischen Vereinigung für 
Heimatschutz, Dielsdorf; Prof. Dr. Jean  Ziegler, conseiller national, Genäve.

Wir brauchen nicht nur Strassen und Autobahnen. Die Fuss- und Wanderwege bilden eine sinn
volle und unentbehrliche Ergänzung des Strassennetzes. Sie müssen ausgebaut und dauernd unter
halten werden.

V o lk s in it ia t iv e  zur Förderung der S ch w e ize risch e n  Fu ss- und 
W anderw ege
Die Bundesverfassung soll durch einen neuen Artikel mit folgendem Wortlaut ergänzt werden:
«Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Planung, die Errichtung und den Unterhalt 
eines nationalen Wanderwegnetzes sowie die Koordination, die Errichtung und den Unterhalt 
regionaler Fuss- und Wanderwegnetze in der ganzen Schw eiz sicherstellen.
Er fördert die Anlage und den Ausbau lokaler Fusswegnetze.
Fuss- und Wanderwege sind abseits befahrbarer Strassen zu führen.»______________________

Der deutsche Text ist massgebend.

Die Unterzeichner dieser Initiative (siehe Rückseite) ermächtigen die nachstehend aufgeführten, 
mitunterzeichnenden Mitglieder der «Arbeitsgruppe zur Förderung der Schweizerischen Fuss- und 
Wanderwege», das Volksbegehren zugunsten eines Gegenentwurfes der Bundesversammlung 
oder vorbehaltlos zurückzuziehen:

Prof. Dr. H. Bachmann, Sonnhaldenstrasse 19, Dübendorf; H.Ehrismann, Leisihaldenstrasse 4, 
Wetzikon; Prof. K. Dietrich, In Böden 169, Zürich; D.Gisler, Ob dem Hof, Herrliberg; Prof. Dr. 
M. Lendi, Seestrasse 187, Küsnacht; P.Schäublin , Hauptstrasse 103, Bettingen B S ; Dr. S.W idmer, 
Gloriastrasse 60, Zürich.




